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Erfolgreicher Knochenaufbau
Die Anwendung allogener Knochenblö-
cke bei der Versorgung eines atrophier-
ten Kiefers zeigen Priv.-Doz. Dr. Dr. 
Frank Kloss, Lienz, Österreich, und Phil 
Donkiewicz, Berlin. 

The Chedi Andermatt
Die fortbildungROSENBERG bietet am 
25./26. Mai 2018 Exklusives in Ander-
matt: ein Wochenende mit Wellness- 
Effekt und Wissenserweiterung auf dem 
Gebiet der Endodontie. 

Zahlungsfähigkeit
Die Liquidität einer Zahnarztpraxis ist 
essenziell, um fi nanzielle Verpfl ichtun-
gen fristgerecht zu erfüllen. Die Bench-
mark der Zahnärztekasse AG liefert 
wertvolle Hinweise. Seite 10f Seite 16 Seite 23

Starke Konkurrenz: Amazon 
drängt in den Dentalmarkt

Dentalfachhandel bekommt ernst zu nehmenden Konkurrenten. 

LEIPZIG – Der internationale On-
line-Händler Amazon will nun auch 
die Dentalbranche erobern. Lange 
wurde darüber gemunkelt, doch nun 
besteht kein Zweifel mehr: Amazon 
hat sein Geschäftsmodell ausgeweitet 
und einen Fuss in den Healthcare-
Markt gesetzt. Ein Schritt, der für 
Händler der Branche nicht ohne Fol-
gen bleiben wird.

Dass sich damit auch einiges in 
der Dentalbranche ändern wird, sollte 

spätestens seit dem Chicago Midwin-
ter Meeting klar sein. Amazon war auf 
dem Event, das als das bedeutendste 
der Dentalbranche in den USA gilt, 
mit einem eigenen Stand vertreten.

Bereits Ende 2016 hatte Amazon 
mit dem Launch von Amazon 
Business seinen Eintritt ins B2B- 
Geschäft eingeläutet und baut diesen 
Markt immer weiter aus. Das Unter-
nehmen zählt bereits heute mehr als 

eine Million Business- Partner ver-
schiedenster Industrien, wie Chicago 
Tribune berichtet. Im Bereich des Ge-
sundheitswesens verkauft der Online-
Händler bereits Verbrauchsmateria-
lien für Krankenhäuser.

Ernst zu nehmen ist Amazon 
nicht nur durch seine jahrelangen Er-
fahrungen im B2C-Markt mit einer 
professionellen Infrastruktur und 
enormen Kundenorientierung. Das 
Unternehmen belegt schon heute bei 

der Sichtbarkeit von Medizintechnik 
die Spitzenposition, wie die von 
research tools durchgeführte Studie 
«eVisibility Medizintechnik 2017» 
beweist. 

Dennoch: Dentalunternehmen 
könnten sich durch ihr Insiderwissen 
in der Branche und ihre langjährigen 
Beziehungen mit Zahnärzten den ent-
scheidenden Vorteil verschaffen. DT

Quelle: ZWP online

Die Akteure des Gesundheitswesens sind in der Pfl icht
Bundesrat beschliesst Massnahmen gegen das Kostenwachstum.

BERN – Um das Kostenwachstum 
im Gesundheitswesen und damit 
den Anstieg der Krankenkassen-
prämien zu verlangsamen, hat der 
Bundesrat an seiner Sitzung vom 
28. März 2018 ein Kostendämp-
fungsprogramm verabschiedet. 

Das Kostendämpfungsprogramm 
des Bundesrats greift die 38 Vor-
schläge auf, die eine international 
besetzte Expertengruppe im Herbst 
2017 vorgelegt hat. Es nimmt alle 
Akteure des Gesundheitswesens in 
die Verantwortung und soll dafür 
sorgen, dass die Kosten nur in dem 
Umfang steigen, wie sie medizinisch 
begründbar sind.

Kosten, Tarife, Experimentier-
artikel und Referenzpreissystem

Das erste Paket soll im Herbst 
2018 in die Vernehmlassung ge-
schickt werden. Mit Massnahmen 
zu den Kosten und Tarifen soll die 
Mengenentwicklung eingedämmt, 
Tarifblockaden verhindert und Effi -
zienzgewinne erzielt werden. Ge-
prüft werden die Stärkung der Rech-
nungskontrolle sowie die Einfüh-
rung eines nationalen Tarifbüros 
für den ambulanten Bereich. Aufge-
nommen werden zudem Vorschläge 
wie die Einführung eines Beschwer-
derechts der Versicherer bei den kan-
tonalen Spitallisten. Im ersten Paket 
enthalten ist auch ein Experimen-
tierartikel, der innovative, kosten-
dämpfende Projekte ausserhalb des 
Rahmens des Bundesgesetzes über 
die Krankenversicherung (KVG) er-
möglichen soll. Teil des Pakets ist 
schliesslich ein Referenzpreissystem 
bei Arzneimitteln: Bei patentabge-
laufenen Medikamenten, die gleich 
wirken, wird damit nur noch ein 
kostengünstiger Referenzpreis von 
der OKP vergütet.

Zweites Paket im Jahr 2019
2019 soll ein zweites Paket fol-

gen. Ziel ist, die obligatorische 
Krankenpfl egeversicherung (OKP) 
mit Massnahmen zu entlasten, etwa 
bei den Arzneimitteln, mit einer an-
gemessenen Versorgung und durch 
mehr Transparenz. Bestehende Da-
tengrundlagen sollen auf nationaler 
Ebene besser vernetzt, vervollstän-
digt und zugänglich gemacht wer-
den. Damit kann das Gesundheits-
wesen optimiert und effi zienter ge-
staltet werden.

Zielvorgabe
Um die Kosten zu steuern und 

das Kostenwachstum in der OKP auf 

ein tragbares Mass zu reduzieren, 
soll die Einführung von verbindli-
chen Zielvorgaben geprüft werden. 
Im Fall von Zielüberschreitungen 
greifen Sanktionen, um das Kosten-
bewusstsein der verantwortlichen 
Akteure zu erhöhen. Bis Ende 2018 
will der Bundesrat darüber eine 
Aussprache führen. Die Kosten zu-
lasten der OKP nehmen seit Jahren 

kontinuierlich zu. Gründe dafür 
sind die demografi sche Entwick-
lung und der medizinisch-techni-
sche Fortschritt. Darüber hinaus ist 
die Kostenzunahme aber auch auf 
ein Mengenwachstum zurückzu-
führen, das sich medizinisch kaum 
begründen lässt. DT

Quelle: Bundesamt für Gesundheit

„Ich behandle in Altenheimen 
mit gleicher Leistung wie  
in meiner Praxis.”

Einfachster Transport 

Einheit und Material rollend auf Trolley

Voller Einsatz der Handstücke 
Wie in Ihrer Praxis

Volle Absaugleistung

Wie in Ihrer Praxis

Optimale Hygiene 

Material (rot/grün) getrennt 

Wie in Ihrer Praxis
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4. Schweizer Aktionswoche 
Patientensicherheit

Schwerpunktthema der Woche vom 17. bis 23. September 2018 
ist die «Digitalisierung im Gesundheitswesen».

ZÜRICH – Die Aktionswoche Pa-
tientensicherheit, die jedes Jahr 
rund um den Internationalen Tag 
der Patientensicherheit (17. Septem-
ber) stattfi ndet, hat mittlerweile 
ihren festen Platz im Schweizer 
Gesundheitswesen. 

Im Fokus der Aktionswoche 
2018 steht die Thematik der Digi-
talisierung im Gesundheitswesen, 
die grosse Chancen, aber auch Risi-
ken mit sich bringt. 

Digitalisierung
Digitale Technologien gehören 

bereits heute zum Standard in der 
medizinischen Versorgung. Durch 
die Vernetzung digitaler Daten und 
Systeme innerhalb der Einrichtun-

gen, aber auch schweizweit und län-
derübergreifend, werden nicht nur 
administrative Arbeiten und interne 
Abläufe vereinfacht, sondern auch 
die Behandlungsqualität und die 
Patientensicherheit verbessert. Die 
diesjährige Aktionswoche soll auf-
zeigen, wo die Schweizer Spitäler in 
Sachen Digitalisierung aktuell ste-
hen und welches die künftigen 
Herausforderungen sind. Wieder-
holt sind alle Akteure im Gesund-
heitswesen aufgerufen, sich aktiv an 
der Aktionswoche zur Patienten-
sicherheit 2018 zu beteiligen. 

Weitere Informationen unter 
www.pa tientensicherheit.ch. DT

Quelle: Patientensicherheit Schweiz

Prof. Schimmel 
folgt auf Prof. Buser

Wahl in die Gesundheitspolitische Kommission der SSO.

BERN – Prof. Dr. Martin Schimmel, 
Abteilungsleiter Gerodontologie der 
zmk bern, ist in die Gesundheits-
politische Kommission (GPK) der 
SSO gewählt worden. Er ist der Ver-
treter der Schweizer Universitäten 
und steht in dieser Funktion in der 
Nachfolge von Prof. Dr. Daniel 
Buser. Die GPK ist ein beratendes 
Organ des SSO-Vorstandes, das Ent-
scheidungsgrundlagen in wichtigen 

Geschäften der Gesundheitspolitik 
erarbeitet. Die GPK besteht aus 
Vertretern der diversen Landes-
regionen, des Präsidenten der Kan-
tonszahnärzte, eines Mitglieds des 
Zen tralvorstands, des SSO-Sekre-
tärs, des Presse- und Informations-
dienstes und eines Vertreters der 
Schweizer Universitäten. DT

Quelle: zmk bernProf. Dr. Martin Schimmel

Stabwechsel bei der SSGS
Dr. Ramona Buser zur neuen Präsidentin der WisKo gewählt.

BERN – Die Oberärztin an der Klinik 
für Rekonstruktive Zahnmedizin und 
Gerodontologie der zmk bern ist seit 
März Präsidentin der Wissenschaft-
lichen Kommission der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Alters- und 
Special- Care-Zahnmedizin  (SSGS) 
und die Amtsnachfolgerin von Prof. 
Dr. Frauke Müller.

Die SSGS ist eine SSO-Fach-
gesellschaft in Vereinsform und 
steht allen zahnmedizinischen und 
medizinischen Behandlern und Be-
treuern von behinderten und betag-
ten Personen offen, wie: Zahnärzte, 
Ärzte, Heim leitungen, Pfl egeperso-
nal, Dental hygienikerinnen und 
Prophylaxe assistentinnen. Sie strebt 
innerhalb der Schweiz eine fl ächen-

deckende Bedeutung an, im Sinne 
eines Pools aller Betreuer, der Praxis-
teams, der Heime und Helfer und 
letztlich der Menschen mit Behinde-
rungen und der Betagten selbst. Die 

nächste Jahrestagung der SSGS fi ndet 
am 27. April 2018 in Genf statt und 
widmet sich dem Thema «SPECIAL 
CARE – Der andere Patient». DT 

Quelle: zmk bern
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Standortwechsel des Zentrums für Zahnmedizin 
Zürich bringt viele Vorteile

Deutliche Verbesserungen gegenüber dem heutigen Zustand sind zu erwarten.

ZÜRICH – Wenn das Universitäts-
Kinderspital Zürich voraussichtlich 
Ende 2022 seinen Neubau in Zürich-
Lengg bezieht, wird dessen heutiger 
Standort in Zürich-Hottingen frei. 
Der Regierungsrat hat beschlossen, 
dass das Areal künftig durch das 
Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) 
der Universität Zürich genutzt wird. 
Das dadurch frei werdende Gebäude 
des ZZM wird dem Universitätsspi-
tal zur Verfügung gestellt.

Das heutige Areal des Kinderspi-
tals liegt in der Nähe der Universität 
Zürich und des Universitätsspitals. 
Der Regierungsrat hat mehrmals 
bekräftigt, dass es im Interesse des 
Kantons sei, die wenigen dem Kan-
ton verbliebenen grossen Grundstü-
cke in der Stadt Zürich langfristig für 
öffentliche Zwecke zu erhalten. 
Nachdem verschiedene öffentliche 
und private Nutzungen eingehend 
geprüft wurden, hat der Regierungs-
rat beschlossen, dass das Areal zum 
neuen Standort für das Zentrum für 
Zahnmedizin (ZZM) der Universität 
Zürich werden soll. Dieses befi ndet 
sich heute im Hochschulgebiet 
Zürich Zentrum an der Platten-/
Pestalozzistrasse.

Die Infrastruktur am jetzigen 
Standort des ZZM ist veraltet und 
muss grundlegend saniert werden, 
zudem kann dort der künftige Flä-

chenbedarf nicht abgedeckt werden. 
Der Standortwechsel führt zu deut-
lichen Verbesserungen gegenüber 
dem heutigen Zustand. Damit wird 
das ZZM als Zahnzentrum mit 
hochstehender Behandlung, For-
schung und Lehre gestärkt. Der 
Wegzug des Zentrums für Zahn-
medizin ermöglicht es zudem dem 
Universitätsspital, die ambulante 
Medizin auf dem Areal Platten-/
Pestalozzistrasse  anzusiedeln.  So 
können die Bauzeit für die Gesamt-
erneuerung des Universitätsspitals 

verkürzt und aufwendige Rochade-
planungen reduziert werden.

Für einen Wechsel des Zentrums 
für Zahnmedizin auf das Kinder-
spital-Areal müssen der kantonale 
Richtplan angepasst sowie der kan-
tonale Gestaltungsplan «Kinderspi-
tal Zürich» aufgehoben werden. Zu-
dem muss abgeklärt werden, wie der 
Flächenbedarf des ZZM auf dem 
Areal optimal abgebildet werden 
kann. DT

Quelle: Regierungsrat Kanton Zürich

                                         
Editorische Notiz (Schreibweise männlich/weiblich)

Wir bitten um Verständnis, dass – aus Gründen der Lesbarkeit – auf eine durch-
gängige Nennung der männlichen und weib lichen Bezeichnungen verzichtet 
wurde. Selbstverständlich beziehen sich alle Texte in gleicher Weise auf Männer 
und Frauen.

Dr. Ramona Buser

Aktueller Standort des ZZM in Zürich an der Platten-/Pestalozzistrasse.

© Daniela Kienzler, Fotografi n, Luzern
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